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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Regel jeden
1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat ab 16 Uhr.
Bitte im Vorzimmer des Bür-
germeisters (Telefon 0 22 22
/ 945 - 101) vorher telefo-
nisch anmelden; damit eine
Vorbereitung des Gesprächs
gewährleistet werden kann.

Störungshotline:
Telefon� 02227 / 93 20 77
oder www.bornheim.de
„Störungsmeldung Straßen-
beleuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Störungsmeldung
Wasser und 
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

der Verbraucherzentrale NRW
Kostenbeitrag: 5 Euro  je 1/2 Stunde

Auskunft bei der Stadt Bornheim
Manuela Domschat
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307
energieberatung@stadt-bornheim.de

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

11. September 2013

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie auf der städtischen
Internetseite unter

www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen.

Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf der städtischen
Internetseite unter

www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.

Ausschreibungen und Stellenangebote der Stadt Bornheim

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN

Integrationsrat
Mittwoch, 11.09.2013, 18:00 Uhr, 
Raum 904 des Bornheimer Rathauses

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Donnerstag, 12.09.2013, 18:00 Uhr 

Jugendparlament entfällt.

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Dienstag, 17.09.2013, 18:00 Uhr

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften
Mittwoch, 18.09.2013, 18:00 Uhr

Umweltausschuss 
Dienstag, 24.09.2013, 18:00 Uhr 

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 25.09.2013, 18:00 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 26.09.2013, 18:00 Uhr

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des 
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim,
statt. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungs-
unterlagen) gibt es auf der Internetseite der Stadt Bornheim
direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Stadt Bornheim
Rhein-Sieg-Kreis
Wahlkreis: 98 Rhein-Sieg-Kreis II

Wahlbekanntmachung 

1. Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Bornheim ist in 29 allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Die Briefwahlvorstände
treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im
Ratssaal der Stadt Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim, zu-
sammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahl-
benachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt
wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betre-
ten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wäh-
ler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge
unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wähler geben ihre 
- Erststimme in der Weise ab, dass sie auf dem linken Teil
des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich ma-
chen, welchem Bewerber sie gelten soll,
- Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten
Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
machen, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.

Im Wahlbezirk 190 – Widdig – wird auf der Grundlage des Wahl-
statistikgesetzes nach Altersgruppen und Geschlecht (Aufdruck
auf dem Stimmzettel) getrennt gewählt. Dieses Verfahren dient
ausschließlich für Zwecke der repräsentativen Wahlstatistik; das
Wahlgeheimnis wird gewahrt. In dem betreffenden Wahlbezirk
hängen zusätzliche Hinweise zur repräsentativen Wahlstatistik
aus.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Born-
heim einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der Stadt Bornheim übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag, 22.09.2013, bis 18.00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der Stadt Bornheim, Rathausstraße 2,
53332 Bornheim, abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgeset-
zes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

(Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde auf die Ergän-
zung der weiblichen Formulierungen verzichtet.)

Bornheim, den 03.09.2013
Stadt Bornheim
-Der Bürgermeister-

In Vertretung
gez. Manfred Schier
Erster Beigeordneter

Licht, Musik und Wasser erleben
HallenFreizeitBad Bornheim verlost Tickets für Bonner „Klangwelle“ und Gutscheine für Sauna & Co.

Beim Show-Ereignis „Klangwel-
le“, das vom 27.09. bis zum
06.10.2013 auf dem Bonner
Münsterplatz zum 9. Mal statt-
findet, verlost der StadtBetrieb
Bornheim (SBB) insgesamt 30
verschiedene Gutscheine, u.a.
Tageskarten für Sauna und
Schwimmen im HallenFreizeit-
Bad (HFB) Bornheim. 
„Diese Show verbindet Licht und
Musik auf einzigartige Weise mit
dem Element Wasser, mit dem
wir im Schwimmbad ja haupt-
sächlich arbeiten“, erklärt SBB-
Vorstand Ulrich Rehbann, „das
unterstützen wir gern – damit die
Klangwelle auch weiterhin bei

freiem Eintritt durchgeführt wer-
den kann“.
Darüber hinaus verlost das Hal-
lenFreizeitBad im Vorfeld noch
insgesamt vier VIP-Stehplatzkar-
ten für die „Klangwelle“ am
Montag, 30.09.2013. Mit den
Karten erhält man Zugang zur
überdachten Tribüne sowie Ge-
tränke und Speisen „auf kölsche
Art“. 
Die Verlosungen finden an
zwei Sonntagen im HFB statt:
Am 15.09.2013 und dem da-
rauffolgenden Sonntag jeweils
um 14.00 Uhr können alle er-
wachsenen Schwimmbadbe-
sucher daran teilnehmen.

� Szene aus der Veranstaltung “Klangwelle” im letzten Jahr.
FOTO: WHO
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